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Erholungsfl ächenverein
Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete 
in den Landkreisen um München e.V.

Deininger Weiher

Lage
Gleißental, Gemeindebereich 
Straßlach-Dingharting
(Lkr. München)

Größe
8,8 ha, davon 2,7 ha Wasser
0,4 ha Liegewiesen
1,2 km Uferlänge
1,0 bis 1,3 m Wassertiefe

Anfahrt ab München
  7 bis Höllriegelskreuth
  271 bis Kleindingharting, dann 25 Minu-

ten zu Fuß
   Isarradweg bis Abzweigung in Aumühle;

 Würmtalradweg (beschildert ab 
Pasing); beschildert auch ab S 7 
Icking sowie Hohenschäftlarn, dort Rich-
tung Wolfratshausen bis Abzweigung in 
Aumühle

    über Grünwald und Straßlach nach 
Großdingharting, dort beschildert

Parkplätze  
200

Gastronomie
ganzjährig bewirtschaftete Gaststätte
1 Kiosk

Hinweise
landschaftlich reizvoll eingebetteter stiller 
Moorsee
Landschaftsschutzgebiet 
"Südliches Gleißental der Gemeinden Ding-
harting und Oberbiberg"
Rundwandermöglichkeiten
(bei Spaziergängern sehr beliebt)
im Winter Eissportbetrieb

Unterhalt und Betreuung
Landkreis München
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Das Grillen ist wegen der notwendigen Rücksicht-
nahme auf die Natur und andere Badegäste leider 
nicht gestattet.
Zugelassen ist das Grillen jedoch in den durch 
Beschilderung ausgewiesenen Grillzonen am Ferin-
gasee, Heimstettener See und Unterschleißheimer 
See, wobei das Grillen auf dem Boden und offene 
Feuerstellen verboten sind
(siehe http://www.landkreis-muenchen.de/landrat-
samt/985.htm).
Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (auch von 
Krafträdern) ist nur auf den gekennzeichneten 
Parkplätzen erlaubt.


